
1. Abschluss des Reisevertrages
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter Zebra-Tours 
(weiter: Reiseveranstalter) den Abschluss eines Reisevertrages verbind-
lich an. Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich 
vorgenommen werden. Sie erfolgt durch den Kunden auch für alle in der 
Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflich-
tung der Kunde wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern 
er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernommen hat.
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zu-
stande. Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unver-
züglich nach Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden 
die Reisebestätigung aushändigen bzw. übersenden. Weicht der Inhalt 
der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues 
Angebot des Reiseveranstalters vor, an das dieser für die Dauer von 10 
Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebots zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem 
Reiseveranstalter die Annahme erklärt. 

2. Zahlungsmodalitäten
Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise dürfen nur gegen Aushän-
digung des Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB erfol-
gen. Spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Reisebestätigung ist eine 
Anzahlung von 20 % vom Gesamtpreis der Reise fällig. Die Restzahlung 
muss vier  Wochen vor Reiseantritt erfolgen. Leistet der Kunde die Zah-
lung nicht entsprechend der vereinbarten Zahlungsfälligkeit, so ist der 
Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Rei-
severtrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß 
Ziffer 5 dieser Bedingungen zu belasten.

3. Leistungen
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Lei-
stungsbeschreibungen und aus dem hierauf Bezug nehmenden Angaben 
in der Reisebestätigung. Die Angaben in den Reisebeschreibungen sind 
für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich 
jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und 
nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der 
Leistungsangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung in-
formiert wird.

4. Leistungsänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss not-
wendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glau-
ben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen 
oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die ge-
änderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Reiseveranstalter 
ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder -abwei-
chungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er 
dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rück-
tritt anbieten. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen 
Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reise-
vertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, 
eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklä-
rung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung diesem 
gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. 
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstal-
ter. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, 
so verliert der Reiseveranstalter Anspruch auf den Reisepreis. Stattdes-
sen kann der Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkeh-
rungen und für seine Aufwendungen verlangen.
Bei der Berechung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen 
und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiselei-
stungen zu berücksichtigen. Der Reiseveranstalter kann diesen Ersatzan-
spruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der 
Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reise-
beginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalieren:  
- bei eigener Anreise: bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20%, bis zum 21. 
Tag vor Reiseantritt 30%, bis zum 14. Tag vor Reiseantritt 50%, bis zum 
6. Tag vor Reiseantritt 70%, ab dem 5. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag 
des Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 80%;
- bei Busreisen: bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20%, bis zum 21. Tag 
vor Reiseantritt 40%, bis zum 14. Tag vor Reiseantritt 60%, bis zum 6. 
Tag vor Reiseantritt 80%, ab dem 5. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des 
Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90%;
- bei Bahnreisen: bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20%, bis zum 21. Tag 
vor Reiseantritt 50%, bis zum 14. Tag vor Reiseantritt 70%, bis zum 6. 
Tag vor Reiseantritt 85%, ab dem 5. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des 
Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 95%;
- bei Flugreisen: bis zum 31. Tag vor Reiseantritt 20% (mindestens je-
doch 150 EUR), bis zum 21. Tag vor Reiseantritt 60%, bis zum 14. Tag 
vor Reiseantritt 80%, ab dem 13. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des 
Reiseantritts oder bei Nichtantritt der Reise 95%.
Dem Reisenden bleibt es unbenommen, dem Veranstalter nachzuweisen, 
dass ihm kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist, als die von 
ihm geforderte Pauschale.
Der Reiseveranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorste-
henden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. 
In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die geforderte Ent-
schädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und 
einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistung konkret 
zu beziffern und zu belegen. Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-
rücktrittskostenversicherung.

6. Umbuchungen, Ersatzpersonen 
Ein Anspruch des Kunden auf Änderungen nach Vertragsabschluss hin-
sichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. 
Ist eine Umbuchung möglich und wird auf Wunsch des Kunden vorge-
nommen, kann der Reiseveranstalter bis zu dem bei den Rücktrittskosten 
genannten Zeitpunkt der ersten Stornierungsstufe ein Umbuchungsent-
gelt von 25 Euro pro Kunde und Änderungsvorgang erheben.

Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, 
können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 
Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen gemäß Ziffer 5 und gleich-
zeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbu-
chungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein 
Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der 
Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn 
dieser den besonderen Erfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnah-
me gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegen-
stehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende 
dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Hierdurch ent-
stehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Reisenden.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rück-
reise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, hat er 
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Der Reiseve-
ranstalter wird sich bei den Leistungsträgern um Erstattung der erspar-
ten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich 
um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

8. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom 
Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag 
kündigen:
a) ohne Einhaltung einer Frist
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise und des Programms un-
geachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört, ge-
gen die ihm mitgeteilten, dem Vertrag zu Grunde liegenden Programm-
regeln oder gegen die Gesetze, Sitten oder Gebräuche des Gastlandes in 
grober Weise verstößt oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig 
verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
Die Kündigung setzt eine Abmahnung voraus, es sei denn, das Verhalten 
des Teilnehmers stellt objektiv eine besonders schwerwiegende Pflicht-
verletzung dar, insbesondere im Falle einer erheblichen Gefährdung des 
Teilnehmers selbst oder beteiligter Personen und/oder, wenn sich der 
Teilnehmer ohne sachlich rechtfertigenden Grund weigert, seine Ver-
tragspflichten zu erfüllen.
Der Reiseveranstalter ist weiterhin zur fristlosen Kündigung des Ver-
trages berechtigt, soweit der Teilnehmer und/oder dessen gesetzlicher 
Vertreter schuldhaft falsche oder unvollständige Angaben über ver-
tragswesentlichen Umstände (Personenstandsangaben, wie Alter und 
Staatsangehörigkeit oder Gesundheitsverhältnisse des Teilnehmers) 
gemacht haben oder schuldhaft ihrer vertraglichen Verpflichtung zuwi-
derhandeln, dem Reiseveranstalter über Änderungen solcher Umstände 
unverzüglich zu unterrichten.
Die örtlichen Partner und Beauftragten des Reiseveranstalters sind 
von diesem bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen und gege-
benenfalls die Kündigung auszusprechen. Im Falle einer berechtigten 
Kündigung des Vertrages obliegen die Organisation der Abreise und der 
Heimreise dem Teilnehmer und dessen gesetzlichem Vertreter auf deren 
Kosten.
Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reise-
preis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, ein-
schließlich der ihm von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge.
b) bis 2 Wochen vor Reiseantritt
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festge-
legten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die 
entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. 
In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unver-
züglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der 
Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung 
unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis 
unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersicht-
lich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, 
hat der Reiseveranstalter den Kunden davon zu unterrichten.
c) bis 4 Wochen vor Reiseantritt
wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglich-
keiten für den Reiseveranstalter deshalb nicht zumutbar ist, weil das 
Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die dem Reise-
veranstalter im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten 
eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf 
diese Reise, bedeuten würde. Ein Rücktrittsrecht des Reiseveranstal-
ters besteht jedoch nur, wenn er die dazu führenden Umstände nicht zu 
vertreten hat (z.B. kein Kalkulationsfehler) und wenn er die zu seinem 
Rücktritt führenden Umstände nachweist und wenn er dem Reisenden 
ein vergleichbares Ersatzangebot unterbreitet hat. Wird die Reise aus 
diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten Reise-
preis unverzüglich zurück.

9. Außergewöhnliche Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsschluss nicht vorhersehbarer höherer 
Gewalt (z.B. Krieg, innere Unruhen, Epidemien, Naturkatastrophen etc.) 
erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können sowohl der 
Reisende als auch der Veranstalter den Reisevertrag kündigen. Der Ver-
anstalter zahlt den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück, kann 
jedoch für die erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbrin-
genden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen.
Erfolgt die Kündigung nach Antritt der Reise, ist der Veranstalter ver-
pflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere den 
Reisenden, falls dies vertraglich vereinbart ist, zurückzubefördern. Die 
Mehrkosten der Rückbeförderung tragen di Parteien zur Hälfte, die üb-
rigen Mehrkosten hat der Reisende zu tragen. 

10. Gewährleistung
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, hat der Reisende die ge-
setzlichen Gewährleistungsrechte der Abhilfe, der Minderung des Rei-
sepreises, der Kündigung des Reisevertrages und des Schadensersatzes 
wegen Nichterfüllung. Diese Ansprüche sind innerhalb eines Monats 
nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem 
Veranstalter geltend zu machen. Nach Fristablauf kann der Reisende 
Ansprüche nur noch geltend machen, wenn er ohne Verschulden gehin-
dert war, die Frist einzuhalten. Die genannten Ansprüche des Reisenden 
verjähren in einem Jahr nach dem vertraglichen Reiseende. Schweben 
zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen 

über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der 
Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 
Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
Abhilfe kann der Reisende nur verlangen, wenn sie für den Veranstalter 
keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann 
auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleich- oder höherwer-
tige Ersatzleistung erbringt.
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann 
der Reisende eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlan-
gen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in 
welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zu-
stand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung 
tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel 
anzuzeigen.
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und lei-
stet der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Ab-
hilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
den Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse und aus Beweissiche-
rungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung - kündigen. 
Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus 
wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten 
ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, 
wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Er schuldet dem Reisever-
anstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden 
Teil des Reisepreises, sofern diese  Leistungen für ihn von Interesse wa-
ren.
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel 
der Reise beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht 
zu vertreten hat.
Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Veranstalter ist ausgeschlos-
sen.

11. Beschränkung der Haftung
Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht 
Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, so-
weit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder soweit der Reiseveranstalter für einen dem Rei-
senden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.
Für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche 
aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruhen, haftet der Veranstalter bei Sachschäden bis 4.100 Euro,  
übersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für 
Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Die-
se Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisenden und Reise.
Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit 
beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Über-
einkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, 
die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen an-
zuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungs-
träger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgeschlossen ist.

12. Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, um eventuelle 
Schäden gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, 
seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur 
Kenntnis zu geben. Wird dies schuldhaft unterlassen, ist ein Anspruch 
auf Minderung ausgeschlossen. Mitarbeiter vor Ort sind nicht berech-
tigt, irgendwelche Ansprüche anzuerkennen.

13. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Der Reiseveranstalter steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, 
in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- 
und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor 
Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft.
Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, 
wenn der Reisende den Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt 
hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter die Verzögerung zu vertre-
ten hat.
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 
wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbe-
sondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung 
dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen 
wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Rei-
severanstalters bedingt sind.

14. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wer-
den elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Vertragsdurch-
führung erforderlich sind. Wir möchten Sie darüber hinaus zukünftig 
schriftlich über aktuelle Angebote informieren, soweit nicht für uns er-
kennbar ist, dass Sie dies nicht wünschen. Wenn Sie die Zusendung von 
Informationen nicht wünschen, wenden Sie sich bitte an den Bereich 
„Datenschutz“ unter der genannten Anschrift des Veranstalters.

15. Gerichtsstand
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 
Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz 
des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen 
Vollkaufleute oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Rei-
severanstalters maßgebend.

16. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge.
 
Diese Reisebedingungen sind urheberrechtlich geschützt. Stand 
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